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,5» Er besorgt ihre Vollziehung.

,6. Jedes der vier Glieder dieses Raths ist mit
Knem der nachfolgenden Regiernngsfächer beauftragt:
Innere Angelegenheiten, Rechtswege, Finanzen und

Krieg.
57. Alle Beamteten der allgemeinen Verwaltung sind

ihm untergeordnet.

58. Er -ernennt aus den Mitgliedern der Vermal,
tungsbchörde der Cantone, die Statthalter derselben ;

und ruft sie von ihrer Stelle ab.

5?. Der Landammann, welcher im Amt ist, bezieht

einen Gehalt von sechszehn tausend Franken.

6o. Der Landammann ausser Amt und die vier

Glieder des kleinen Raths beziehen einen Gehalt von

sechs tausend Franken.
<5i. Dem Landammann der im Amte ist, kömmt

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu : er

hat unter sich einen Staatssecretär, der mit diesem

Regierungsfache und mit der Correspondent beauftragt ist.

6z. Er ernennt denselben und wählt ihn ausser dem

Senat.
<z;. Er ernennt die diplomatischen Agenten.

64. Ueber die in diesen drey lezten Artikeln enthal«

tenen Gegenstände hat der Landammann, der nicht im

Amte ist, eine berathschlagende Stimme.
65. Die einfachen Mitglieder des Senats beziehen

eine Entschädigung von vier tausend Franken..

Fünfter Abschnitt.
Cantonal.Organisation.

66. In jedem Canton ist ein Statthalter, der vom

kleinen Rath auf die vorgeschriebene Weise gewählt

wird. Er ist mit der eigentlichen Vollziehung und mit
der allgemeinen höhern Polizey-im Canton beauftragt;

und hat die besondere Pflicht über die Beobachtung

der allgemeinen Gesetze und Verordnungen der Repub.

ljk zu wachen.

67. Jeder Canton hat seine besondere Vewaltungs.

Organisation, mit den oben bestimmten Befugnissen;

dieselbe wird den örtlichen Erfordernissen angepaßt seyn.

68. Der obersten Verwaltungsbehörde jeden Can.

tons, in welcher der Statthalter den Vorsitz hat,
kommen überdieß die organischen Vollziehungsmaßregeln

der akgemcinen Gesetze sowohl, als die besondere Can.

tonalverwallung zu.

6z. Wem, die. besondere Verwaltungsorganisation

euies Cantons von der allgemeine» Tagsatzung durch.

MM worden, und nichts darin» enthalte» ist, das

der Freyheit und politischen Rechtsgleichheit der Bür.
ger oder der gemeinsamen Verfassung entgegen stehet,
so soli fie durch EinregistrirunMn die Protokolle der
Tagsayung sanktionirt und unter die Gewährleistung
der Nation genommen werden, daß ohne die Zustim»
mung des Senats und der Tagsatzung nichts bara»
verändert werden kam,.

Sechster Abschnitt.
Wäh!b a rkeitFbeding e.

7-». Niemand darf zu den National, oder Canto,
nalämtern wählen oder gewählt werden, wenn er nicht

i) Helvetischer Bürger ist.

-) Ein Eigenthim» in Helvetien beflzt, oder eine«
unabhängigen Beruf hat.

») Eine Abgabe bezahlt, deren Betrag von jedem
Canton wird bestimmt werden.

7>. Diese Abgabe soll für Cantonalämter das Dop.
pelte derjenigen seyn, die für die Distriktsstellen er.
fodert wird; und für Nationalstellen das Dreyfache
derjenigen, so die Cantonalämter erheischen.

?i. Jeder helvetische Bürger kann sein Activbür.
gerrecht, an jedem Orte der helvetischen Republik voll»
ständig ausüben, wo er sich länger als ei» Jahv
aufgehalten hat.

Bern, den 14. Weinmonat i8->r.
Im Namen der Commißio«,

Zimmermann.
(Die Fortsetzung folgt.)

An die Aerzte und Wundärzte in der Schweiz.
Um den Klagen abzuhelfen, daß die Salzburgifche

medizinisch chirurgische Zeitung theils gar nicht in der

Schweiz durch die löblichen Postämter zu erhalten, theils
zu spät in den Buchhandlungen anlange, ist zur best

fern und schleunigeren Bedienung der Liebhaber ein eig«

nes medizinisch chirurg isches ZeitungS.
Comptoir für die Schweiz, und zwar in Bern
errichtet worden, welches gegen Vorausbezahlung von
12 fl. Reichsgclb die medizinisch chirurgische Zeitung
monatlich abliefert. Jene, welche auf den künftige»

Jahrgang iZos pränumeriren, sollen zugleich den Vor«
theil erhalten, den gegenwärtigen und die verflossene»

Jahrgänge, falls sie derselben bedürfen, und zwar de»

Jahrgang um s Laubthaler zu bekommen.

Briefe und Geld bittet man sich francs aus.

Ber», den ,5. October 1801.
Medizinisch chirurgisches ZeitungS«

Comptoir in Bern.

i


	An die Aerzte und Wundärzte in der Schweiz

